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Haushaltsscheck 

Der Haushaltsscheck ist ein Vordruck, mit dem geringfügig beschäftigte 

Arbeitnehmer in Privathaushalten vereinfacht zur Sozialversicherung angemeldet 

werden können. 

Über die Website www.minijob-zentrale.de kann das sogenannte Haushaltsscheck-

Formular für die Erstanmeldung einer Haushaltshilfe im Privathaushalt ausgefüllt 

werden. Sie benötigen:  

-Arbeitgeberdaten 

- falls bereits vorhanden die Betriebsnummer 

- Steuernummer  

-Arbeitnehmerdaten (u.a. Rentenversicherungsnummer) 

-Angaben zur Beschäftigung 

-Ihre Kontodaten  

Das Online-Formular führt Sie durch diverse Fragen zu oben genannten Themen. Eine 

Anmeldung per Telefon, Post oder Fax ist ebenso möglich.  

Nach der Erstanmeldung bekommt der Arbeitgeber zunächst eine Betriebsnummer 

mitgeteilt, die bei der zukünftigen Kommunikation zu verwenden ist. In Rahmen eines 

weiteren Schreibens erhält der Arbeitgeber Informationen über die verpflichtenden 

Meldungen, die bei der Minijob-Zentrale einzureichen sind. Sofern das Entgelt der 

Haushaltshilfe monatlich schwankt, sind diese zum Beispiel über den 

„Halbjahresscheck“ zu melden. Diverse Meldungen können Sie immer online über die 

Internetseite erledigen.   

Der Arbeitgeber muss der Minijob-Zentrale eine Ermächtigung zum Einzug der 

gesamten Beiträge zur Sozialversicherung, der Umlage nach dem 

Lohnfortzahlungsgesetz sowie eventuell zu zahlender Pauschalsteuer erteilen. Die 

Minijob-Zentrale bucht dann die fälligen Beiträge jeweils zum 15. Januar und 15. Juli 

vom Konto des Arbeitgebers ab. 

Die Pauschalsteuer und das Arbeitsentgelt können als Kosten eines haushaltsnahen 

Beschäftigungsverhältnisses im Rahmen der Steuererklärung abgesetzt werden, 

allerdings nur wenn das Arbeitsentgelt per Überweisung und nicht bar entrichtet 

wurde. 

Der wesentliche Vorteil im Gegensatz zum regulären Meldeverfahren zur 

Sozialversicherung besteht darin, dass nach der Erstanmeldung auch bei monatlich 

schwankendem Arbeitsentgelt nur einmal pro Halbjahr eine Meldung abgegeben 

werden muss.  

Gern sind wir Ihnen bei der Anmeldung Ihrer Haushaltshilfe behilflich! 


